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$$ 2,5 Absatz 1 Verbraucherinformationsgesetz(VIG)

Antrag auf Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG)

Betrieb:BäckereiBerger,Marktplatz9 inPfullingen

Sc
aufIhrenAntragergehtfolgende

Entscheidung:

1. Wir gewähren dievon IhnenbeantragtenAuskünfte.

2. Der Informationszugangerfolgtschriftlichspätestens 14Tage nach Bekanntgabe an den Be-

treiber.

3. DieEntscheidungergehtgebührenfrei.

Begründung

SiehabenunterBerufungaufdasVerbraucherinformationsgesetz(VIG)Auskünftezum den oben
genannten beantragt.

DievonIhnenbeantragtenAuskünftefallenunterdiein$ 2Abs.1VIG genanntengesetzlichen
Bestimmungen.Gemäß 8 2Abs.1VIG sinddiebeantragtenAuskünftezu erteilen.Es bestehen
keineAusschluss-und Beschränkungsgründegemäß 8 3 VIG.

DieseEntscheidungwirdheuteauchan den BetreiberdesobengenanntenBetriebeszugesandt.
Gemäß 8 5 Abs.4 VIG darfderInformationszugangerst erfolgen,wenn dieEntscheidungdem

oderder Drittenbekanntgegeben wordenist und diesem einausreichenderZeitraum zurEinle-

gungvon Rechtsbehelfeneigeräumtwordenist.

DieGebührenentscheidungberuhtauf87 Abs.1VIG.
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Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass eine Weitergabe beziehungsweise Veröffentlichung der Auskunft im
Hinblick auf datenschutzrechtliche Bestimmungenist rechtswidrig und demnachin Ihrem Verant-
wortungsbereichliegt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegendiese Entscheidung kann Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruchist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser Entscheidung beim

Landratsamt Reutlingen, Bismarckstraße 47, 72764 Reutlingen zu erheben.

ndlichen Grüßen  

 


